
Anmeldung für die Hebammenliste www.hebammen-sh.de ab 01.08.2011
Dieser Bogen ist nur für eine einzelne Hebamme!

Bitte Rückseite beachten!
Neuanmeldung, ggf. Arbeitsbeginn Tätigkeitsänderung Umzug

Name Vorname
PLZ Ort

eMail
Homepage

Telefon
Fax
Mobil
Mitgliedsnummer im DHV

Mitgliedsnummer im BfHD

Straße, Hausnr.

Tätigkeiten/ Sprachen:
Hebammentätigkeiten Zusatzausbildungen

Schwangerenberatung Akupunktur / in Ausbildung

Schwangerenvorsorge Homöopathie / in Ausbildung

Geburtsvorbereitung Trageberaterin / in Ausbildung

Schwangerenschwimmen Stillberaterin IBCLC / in Ausbildung

Säuglingspflegekurse Familienhebamme / in Ausbildung

Wendehilfe bei Steißlage Sprachkenntnisse
Wochenbettbetreuung Englisch

Rückbildungsgymnastik Französisch

Babymassagen Dänisch

aufbauende Beckenbodengymnastik weitere Sprachen:

Weitere Angebote/ Qualifikationen in alphabetischer Reihenfolge:

Stillgruppe wo: wann:

Mitarbeit in Hebammenpraxis / Geburtshaus

Geburtshilfe
Hausgeburten

Praxisgeburten in / im

Beleggeburten in / im

Meine Daten dürfen im Internet (www.hebammen-sh.de) veröffentlicht werden.
Datum: Unterschrift:



Bitte VORM Ausfüllen lesen:
Was machen Praxen, Geburtshäuser u.ä. Einrichtungen?
Bitte den anderen Anmeldebogen benutzen!

Was muß ausgefüllt werden?
Der komplette Kopfbereich ist auszufüllen. Wenn z.Zt. keine eMail-Adresse oder Homepage oder ... 
existiert, bleibt das Feld bitte kommentarlos (!) frei – nur dann habe ich Platz für spätere Änderungen. Das 
gleiche gilt für alle folgenden Tabellen und Linien.
Stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, bitte das NICHT zutreffende durchstreichen.
Die Mitgliedschaft im BfHD muß gar nicht angekreuzt werden, sie dient nur der evtl. Kostenreduktion.
Alle Eintragungen müssen mit einem haltbaren Stift erfolgen (kein Bleistift).

Wer oder was kann in die Hebammenliste eingetragen werden?
Jede in Schleswig-Holstein arbeitende oder wohnende Hebamme, Hebammenpraxis, Geburtshaus u.ä. 
kann in der Hebammenliste des Hebammenverbandes Schleswig-Holstein e.V. unter www.hebammen-sh.de 
aufgeführt werden. Die Nennung erfolgt unter dem angegebenen Ort. Weicht dieser vom Wohnort ab, bitte 
die komplette Wohnanschrift in der Zeile „Straße/ Hausnr.“ vermerken. So sind auch mehrere Eintragungen 
möglich. Die Eintragung erfolgt unter der Voraussetzung der Lesbarkeit. Nicht lesbare oder nicht eindeutige 
Texte fallen weg.
Die fett umrandeten Felder müssen (!) frei bleiben!
Passiv gemeldete Hebammen dürfen nicht als Hebamme arbeiten, so daß sie ebenfalls nicht in die Liste 
aufgenommen werden. Bei Wiederaufnahme der Berufstätigkeit kann jedoch bis zu drei Monate vorher ein 
Eintrag erfolgen, für den ein neuer Anmeldebogen benötigt wird. 

Was steht später im Internet? („Ausfüllanleitung“)
Der gesamte Eintrag erfolgt unter dem genannten Ort. Mehrfacheinträge erfordern auch mehrere Formulare 
(s.o.) Im Internet stehen Namen, Tel.-, Mobil- und Faxnummern. Nicht genannt werden die Straße und die 
Berufsverbandmitgliedschaft(en). 
Die originären Hebammentätigkeiten, Zusatzausbildungen und Sprachkenntnisse werden entsprechend der 
Ankreuzliste aufgeführt, weitere Angebote (nur bei klarem Zusammenhang zur Hebammenarbeit) in 
alphabetischer Reihenfolge.Selbstverständlichkeiten (z.B. „Stillberatung“) werden ebenfalls nicht explizit 
erwähnt.
Außerdem gibt es alphabetische Auflistung aller Hebammen und evtl. andere Auflistungen (z.B. Stillcafés, 
Familien-, Hausgeburtshebammen, ...).

Wie kann der Eintrag geändert werden?
Änderungen des Angebots, der Telefonnr., ... können per eMail (j.stolp@hebammen-sh.de) formlos 
erfolgen. Ein neuer Bogen ist nur nötig, wenn kein eMail-Zugang besteht, sich der Wohnort ändert oder 
nach passiver Meldung die Arbeit wiederaufgenommen wird. Der DHV muß unabhängig informiert werden.
Bitte auch bei Änderungsmitteilungen alles ausfüllen, da der alte Bogen im Müll landet.

Was kostet die Eintragung?
Der Eintrag ist für alle DHV-Mitglieder kostenlos.
Hebammen, die im BfHD Mitglied sind, aber nicht im DHV, zahlen für die Ersterfassung ihrer Daten 30€, für 
die Wartung pro Jahr 10€. Nach dem Verlassen des DHV zugunsten des BfHD sind im ersten Jahr ebenfalls 
30€ zu zahlen, nachfolgend 10€/ Jahr.
Hebammen, die weder im DHV noch im BfHD organisiert sind, zahlen pro Jahr 125€.
Nach Zahlungseingang bei unserer Kassenverwalterin wird eine Rechnung als pdf per eMail oder per Post 
verschickt.

Für Rückfragen stehe ich gern jederzeit per eMail (j.stolp@hebammen-sh.de) zur Verfügung. Kolleginnen 
ohne eMail-Zugang können hierfür auch das Telefon nutzen (04621-999 568).

Herzliche Grüße aus Schleswich
Julia Stolp
Internetbeauftragte im Hebammenverband Schleswig-Holstein e.V.

24837 Schleswig

Moldeniter Weg 34
Julia Stolp
Frau


